
 

 

 
Infoblatt für Arbeitgeber*innen zur Ermäßigten Labormitgliedschaft 
 
 
Für Unternehmen/Labore, die mehrere individuelle Mitgliedschaften für ihre Biomedizinischen 
Analytiker*innen übernehmen möchten, bieten wir ein attraktives Mitgliedschaftsmodell mit 
gestaffelten Konditionen. 
 
Inkludierte Leistungen pro Mitgliedschaft: 
 

 Volle Nutzung aller Angebote und Services von Biomed Austria 
 Zugang zu fachspezifischen Weiterbildungen und Veranstaltungen 
 Erhalt der Fachzeitschrift sowie Zugang zum Mitgliederportal 
 Persönliche Beratung und rechtliche Erstinformation im beruflichen Kontext 
 Vergünstigte Teilnahme an zertifizierten Fortbildungen 
 ExpertInnen-Pool für fachspezifische Fragen 
 Mögliche kostenlose Teilnahme an der BMA Lounge (Netzwerkevent) 
 Kostenlose Ausstellung von CPD-Zertifikaten als anerkannter Nachweis laut Erläuterungen 

zum MTD-Gesetz 2024 
 
Die folgende Preisstaffelung richtet sich nach der Anzahl der Biomedizinischen Analytiker*innen. 
Diese Rabatte gelten auf den regulären Jahresmitgliedsbeitrag pro Person: 
 
 
Anzahl der Mitgliedschaften Rabatt auf den regulären Mitgliedsbeitrag 

 5  –   9 3 % 

10 – 19 5 % 

20 – 29 7 % 

Ab    30 10 %  
  
Für eine ordentliche Mitgliedschaft bei Biomed Austria ist eine gültige Berufsberechtigung als 
Biomedizinische*r Analytiker*in notwendig. Diese muss durch den Eintrag im 
Gesundheitsberuferegister nachgewiesen werden.  

 

Organisatorischer Ablauf siehe nächste Seite 

  



 

 

Organisatorischer Ablauf 
 
Wir ersuchen um Bekanntgabe einer Kontaktperson beim Arbeitgeber. Für alle Fragen bezüglich 
der Ermäßigten Labormitglieder wenden sie sich bitte an mitglieder@biomed-austria.at  
 
Grundsätzlich ist es so, dass ihre von ihnen (Arbeitgeber) gemeldeten Biomedizinischen 
Analytiker*innen (Mitarbeiter*innen) bei uns Ermäßigte Labormitglieder werden und sie als 
Arbeitgeber übernehmen die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages.  
 
Anmeldung/Abmeldung 
Zu Beginn übermitteln sie uns eine Liste aller Mitarbeiter*innen, welche Ermäßigte Labormitglieder 
werden sollen. Anhand der Anzahl der Biomedizinischen Analytiker*innen ergibt sich die Höhe des 
Rabatts des Mitgliedbeitrages. 
 
Danach müssen sich die Mitarbeiter*innen selbst anmelden, je nachdem wie sie derzeit zu Biomed 
Austria stehen: 

 Bereits Mitglied bei Biomed Austria: Es ist nichts zu tun! 
 Noch kein Mitglied bei Biomed Austria: Ihre Mitarbeiter*innen müssen sich auf unserer 

Website unter https://intern.biomed-austria.at/registrieren selbst registrieren und eine 
Mitgliedschaft abschließen. 

 Noch kein Mitglied bei Biomed Austria, aber bereits Benutzerkonto auf der Website von 
Biomed Austria: Mitgliedschaft abschließen über folgenden Link zur Registrierung 
https://intern.biomed-austria.at/nichtmitglied-wird-mitglied 

 
Karenz: Es ist möglich, dass eine Ermäßigte Mitgliedschaft in Anspruch genommen wird, auf diese 
wird auch die Rabattierung angewandt. Auch hier gilt: Wir benötigen Informationen vom 
Arbeitgeber und der/die Biomedizinische Analytiker*in  
 
Kündigung 
Falls während dem Jahr Mitarbeiter*innen dazukommen oder mit Jahresende ausscheiden, 
ersuchen wir um eine Verständigung per Mail.  
Kündigungen der Mitgliedschaft müssen laut unseren Statuten bis 30.9. des laufenden Jahres 
schriftlich bei uns einlangen, um gültig zu sein, ansonsten läuft die Mitgliedschaft und somit die 
Kosten noch ein weiteres Jahr (für den/die ehemalige/n Dienstnehmer*in zu normalen 
Konditionen). 

 
Abmeldung aufgrund von Dienstgeberwechsel:  

 Der/die Biomedizinische Analytiker*in möchte aber trotzdem Mitglied bei Biomed Austria 
bleiben: Information an mitglieder@biomed-austria.at durch Arbeitgeber notwendig und 
Bestätigung durch den/die Biomedizinische Analytiker*in ebenfalls an mitglider@biomed-
austria.at  

 Der/die Biomedizinische Analytiker*in möchte kein Mitglied bei Biomed Austria mehr sein: 
Information an mitglieder@biomed-austria.at durch Arbeitgeber notwendig und Bestätigung 
durch den/die Biomedizinische Analytiker*in ebenfalls an mitglider@biomed-austria.at 

 
Mitgliedsbeitrag  
Im September und im Dezember des laufenden Jahres wird eine Liste der aktiven Ermäßigten 
Labormitglieder von uns erstellt und diese mit der Kontaktperson des Arbeitgebers verglichen und 
auf Aktualität überprüft. Je nach Änderung der Anzahl der Mitgliedschaften wird der 
Mitgliedsbeitrag für neue Ermäßigte Labormitglieder verrechnet, falls sich der Anspruch auf die 
Ermäßigung (%) verändert hat, wird das auch berücksichtigt. Als Stichtag für die Berechnung des 
Rabatts zum Mitgliedsbeitrag gilt das Datum 1. Jänner und 1. Oktober des aktuellen Jahres.  
 


